Wertungsmatrix und Wertungshinweise

Name der Maßnahme: In Fahrt kommen 2.0
Rechtsgrundlage: § 16 I SGB II i.V.m. § 45 I S.1 Nr. 1 SGB III
	Nr.
	
	Gewichtung

	I.
	Auftragsverständnis (Verständnis für die Zielgruppe)

Hier ist das Verständnis für die Zielgruppe darzulegen. Dabei ist auf die Hemmnisstrukturen, sowie deren Auswirkungen auf das konkrete Maßnahmeziel einzugehen. 
	10 %

	II.
	Durchführung der Maßnahme

Es sind die geplanten Inhalte und Methoden detailliert zu beschreiben. Beides ist anhand der Zielrichtung des Moduls und dem Gesamtziel der Maßnahme zu begründen. In den Maßnahmebestandteilen, in denen die Fahrschule hinzugezogen wird, ist zu beschreiben, wie und wofür die Fahrschule konkret in die Maßnahmeumsetzung integriert wird. Die Darstellungen müssen eine Meilensteinplanung beinhalten.

Die Ausführungen zu den Modulen sind jeweils eigene, gewichtete Unterkriterien. Die Ausführungen sind für die folgend aufgeführten Module/ Ziele vorzunehmen.  

	

	II.a
	Modul 1 – Eignungsprüfung 
	25 %

	II.b
	Modul 2 – Zwischenziel Bestehen der theoretischen Prüfung
	20 %

	II.c
	Modul 2 – Zwischenziel Bestehen der praktischen Prüfung
	20 %

	III.
	Zielverfolgung

Es ist darzustellen, wie im Laufe der Maßnahme das Personal der beauftragten Organisation auf die Fahrschule einwirken wird um das Maßnahmeziel zu verfolgen. 

	25 %



Der Umfang des Konzepts –  ohne die in der Vergabeunterlage geforderten Anlagen - darf insgesamt 20 Seiten DIN A4 (Schrift: Calibri; Grad 12 pts;  Zeilenabstand 1,5), einschließlich aller Anlagen, nicht übersteigen. Eine Überschreitung führt zum Ausschluss des Angebots.
Auf die Ausführungen in den Allgemeinen Hinweisen und den Wertungshinweisen wird hingewiesen.


Wertungshinweise

Das wirtschaftlichste Angebot wird wie folgt ermittelt:
Es gelangen nur diejenigen Angebote in die inhaltliche Prüfung und Wertung, die sämtliche zwingenden Anforderungen nach diesen Vergabeunterlagen erfüllen.
Die danach wertungsfähigen Angebote werden inhaltlich nachfolgenden Zuschlagskriterien mit der angegebenen Gewichtung gewertet:
1.	Zuschlagskriterium „Konzept“	70%
2.	Zuschlagskriterium „Preis“ 		30%

Bewertung im Zuschlagskriterium „Konzept“
Die Bewertung des Konzeptinhaltes wird anhand der in der Bewertungsmatrix zum Zuschlagskriterium „Konzept“ aufgeführten Unterkriterien (Konzeptteile) und der dort angegebenen Gewichtung vorgenommen. In einem ersten Schritt werden die Konzeptteile mit 0, 1, 2 oder 3 Punkten bewertet.
Für die Bewertung der Konzepte gelten ausschließlich folgende drei Bewertungsstufen:
0 Punkte:	Ein Konzeptteil wird mit 0 Punkten bewertet, wenn die enthaltenen Ausführungen eine mangelhafte, ungenügende oder nicht fachgerechte Durchführung der Maßnahme erwarten lassen. Dies ist zutreffend, wenn 
· maßgebliche Vorgaben aus der Leistungsbeschreibung nicht eingehalten oder unterschritten werden. 
· auf charakteristische Anforderungen aus dem Wertungskriterium und/ oder der Leistungsbeschreibung nicht eingegangen wird 
· die Ausführungen nicht dem geforderten Maßnahmeinhalt und/ oder der Zielrichtung der Maßnahme entsprechen oder zuwiderlaufen. 
· zu keiner der im Wertungskriterium geforderten Aspekte Darstellungen vorliegen 
1 Punkt:	Ein Konzeptteil wird mit 1 Punkt bewertet, wenn die Ausführungen eine ausreichende, unterdurchschnittliche aber fachgerechte Durchführung der Maßnahme erwarten lassen. Dies ist zutreffend, wenn 
· die Ausführungen nicht alle im Wertungskriterium geforderten Aspekte enthalten
· die Ausführungen inhaltliche Unschärfen enthalten

2 Punkte: 	Ein Konzeptteil wird mit 2 Punkten bewertet, wenn die Ausführungen insgesamt eine gute bis durchschnittliche Maßnahmedurchführung erwarten lassen. Dies trifft zu, wenn
· es sich um strukturierte, schlüssige und nachvollziehbare Angaben handelt
· alle im Wertungskriterium geforderten Aspekte passend zur Leistungsbeschreibung dargestellt sind
3 Punkte:	Ein Konzeptteil wird mit 3 Punkten bewertet, wenn die Ausführungen eine weit überdurchschnittliche Maßnahmedurchführung mit innovativen Aspekten erwarten lassen. Dies trifft zu, wenn
· die Darstellungen zum Kriterium in ihrer Qualität über das übliche Maß hinausgehen
· innovative Inhalte/ Darstellungen/ Herangehensweisen, die in besonderem Maß dem Maßnahmeziel dienen
Darstellungen, die eine deutliche Anhebung oder Ausweitung des Maßnahmestandards über die Vorgaben der Leistungsbeschreibung hinaus bedeuten (Aushebelung der Vergleichbarkeit der Angebote) und/ oder objektiv eine Erhöhung der Kosten erwarten lassen, führen nicht zu einer Bewertung mit 3 Punkten. 
Die Aufzählungen in den Erläuterungen zu den Wertungsstufen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr dienen sie der Verdeutlichung und Erläuterung der Erwartungen für die einzelne Bewertung. 
Ausführungen in Konzepten können nur bewertet werden, wenn sie im Wertungskriterium enthalten sind, welches sie thematisch betrifft. Wenn Ausführungen in einem anderen Kriterium enthalten sind, werden sie als „nicht enthalten“ gewertet. 
Nach erfolgter Bewertung der Angebote anhand aller Unterkriterien wird die für das jeweilige Unterkriterium vergebene Bewertungspunktzahl von 1 bis 3 mit dem in der Bewertungsmatrix für das Zuschlagskriterium „Konzept“ angegebenen jeweiligen Gewichtungsfaktor (%-Angabe) multipliziert.
Die ermittelten gewichteten Wertungspunktzahlen aller Unterkriterien werden addiert, um die erreichte Leistungspunktzahl zu ermitteln. Maximal 300 Leistungspunkte sind möglich.Das Angebot wird von einer weiteren Wertung ausgeschlossen, 
· wenn eine Mindestpunktzahl nach der Multiplikation der Bewertungspunkte mit den Unterkriteriengewichtungen von 100 Punkten nicht erreicht wird
· wenn die Gliederung des Konzeptes sich von der vorgegebenen Gliederung (=Wertungskriterien) unterscheidet
· wenn in einem Kriterium eine Bewertung mit 0 Punkten erfolgt
· wenn das Konzept inklusive aller Anlagen, mehr als 20 Seiten umfasst. Es wird dabei nicht in Fließtext oder Grafiken unterschieden. 





Bewertung des Zuschlagskriteriums „Preis“

Die preisliche Bewertung erfolgt auf der Grundlage der im Preisblatt eingetragenen Gesamtsumme der monatlichen Aufwandsvergütung pro Teilnehmerplatz incl. Umsatzsteuer (= Wertungspreis).
Eine nachträgliche Preisverhandlung ist ausgeschlossen.
Muss gerundet werden, findet das kaufmännische Runden mit zwei Nachkommastellen Anwendung. 
Bsp.: 70,493 wird kaufmännisch zu 70,49 gerundet
         70,498 wird kaufmännisch zu 70,50 gerundet

Gesamtbewertung
Die Gesamtpunktzahl als Kennzahl für das Leistungs-Preis-Verhältnis wird nach der nachstehenden Formel ermittelt. Das Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den Zuschlag.

Bewertungsformel 	
	
Z = Gesamtpunktzahl 
L = erreichte Leistungspunktzahl 
Lwmax = maximal mögliche Leistungspunktzahl =300 Punkte
P = gewerteter Angebotspreis in € 
Pmin = Niedrigster Angebotspreis in €
ωL = Gewichtungsfaktor für den Leistungsterm = 70
ωP = Gewichtungsfaktor für den Preisterm = 30	
 
Mindestleistungspunktzahl: Die Angebote müssen im Kriterium „Konzept“ mindestens 100 von maximal 300 möglichen Leistungspunkten erreichen. Angebote, die mit weniger als 100 Punkten bewertet werden, werden zwingend von der weiteren Wertung ausgeschlossen.
Angebote, die nicht den zwingenden Mindestvorgaben der Leistungsbeschreibung entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.
Gleichstand: Bei identischen Gesamtpunktzahlen erhält das Angebot mit der größeren Leistungspunktzahl den Zuschlag. Führt dies nicht zu einem eindeutigen Zuschlagsergebnis, entscheidet das Los.
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